
 

  

EnviTec Biogas AG, Lohne 

ISIN DE000A0MVLS8 

WKN A0MVLS 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 

Donnerstag, den 7. Juli 2011, um 10.00 Uhr 

in der Aula des Gymnasiums Lohne, An der Kirchenziegelei 12, 49393 Lohne, stattfindenden or-

dentlichen Hauptversammlung ein. 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 

31. Dezember 2010, des zusammengefassten Lageberichts des EnviTec-Konzerns und der 

EnviTec Biogas AG, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach den 

§§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2010 

Der Geschäftsbericht der Gesellschaft, der den gebilligten Konzernabschluss zum 

31. Dezember 2010, den zusammengefassten Lagebericht des EnviTec-Konzerns und der En-

viTec Biogas AG sowie den Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 enthält, so-

wie alle weiteren vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter dem Link „www.envitec-

biogas.de/ir/hauptversammlung/2011“ erhältlich. Darüber hinaus können die vorgenannten 

Unterlagen in den Geschäftsräumen am Sitz der EnviTec Biogas AG, Industriering 10a, 49393 

Lohne, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. 

Die vorgenannten Unterlagen werden der Hauptversammlung zugänglich gemacht und erläu-

tert. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernab-

schluss am 26. April 2011 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dementspre-

chend hat die Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlüsse zu fassen. 



 

  

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in der Bilanz der EnviTec Biogas AG zum 

31. Dezember 2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 4.202.236,40 vollständig 

auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern 

des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-

erberatungsgesellschaft, München, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Ge-

schäftsjahr 2011 zu wählen. Dies umfasst auch die Wahl zum Prüfer für die prüferische 

Durchsicht von Zwischenfinanzberichten, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2012 

aufgestellt werden, soweit die prüferische Durchsicht solcher Zwischenfinanzberichte beauf-

tragt wird. 

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen 

genehmigten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderungen 

Der Vorstand ist derzeit aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26. Juni 2007 

gemäß Ziffer 4.3 der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 

der Gesellschaft in der Zeit bis zum 1. Juni 2012 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen 

oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 

je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Diese Ermächtigung soll nunmehr unter Erhö-

hung ihres Höchstbetrags auf EUR 7.500.000,00 erneuert werden. 



 

  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 

a) Die von der Hauptversammlung am 26. Juni 2007 beschlossene Ermächtigung des Vor-

stands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit 

bis zum 1. Juni 2012 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um 

bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital I), wird mit Wirksamwerden der in den folgenden Buch-

staben dieses Beschlusses erteilten Ermächtigung aufgehoben. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft in der Zeit bis zum 6. Juli 2016 einmalig oder mehrmals gegen Bar- oder 

Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 7.500.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Dabei ist den 

Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Gemäß § 186 Abs. 5 AktG kön-

nen die neuen Aktien auch von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kredit-

instituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug an-

zubieten. 

c) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen: 

─ bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-

tung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich im 

Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Die-

ser Ausschluss des Bezugsrechts ist jeweils auf insgesamt höchstens 10% 

des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist 

– der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Ge-

sellschaft beschränkt. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigun-

gen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wer-

den, 



 

  

─ bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Un-

ternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen, 

─ zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 

─ zur Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von durch die Gesellschaft oder ein 

nachgeordnetes verbundenes Unternehmen zu begebenden Wandlungs- oder Opti-

onsrechten aus Schuldverschreibungen, 

─ um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder nachge-

ordneter verbundener Unternehmen auszugeben. 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2011 und ihrer Durchführung, 

insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzu-

legen. 

e) Ziffer 4.3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft in der Zeit bis zum 6. Juli 2016 einmalig oder mehrmals gegen Bar- oder 

Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 7.500.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Dabei ist den Ak-

tionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Gemäß § 186 Abs. 5 AktG können 

die neuen Aktien auch von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstitu-

ten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubie-

ten. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen: 

─ bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-

tung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich im 

Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Die-

ser Ausschluss des Bezugsrechts ist jeweils auf insgesamt höchstens 10% 

des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – 



 

  

der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesell-

schaft beschränkt. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die wäh-

rend der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen 

in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben werden, 

─ bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Un-

ternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen, 

─ zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 

─ zur Gewährung von Bezugsrechten an Inhaber von durch die Gesellschaft oder ein 

nachgeordnetes verbundenes Unternehmen zu begebenden Wandlungs- oder Opti-

onsrechten aus Schuldverschreibungen, 

─ um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder nachge-

ordneter verbundener Unternehmen auszugeben. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2011 und ihrer Durchführung, 

insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzu-

legen.“ 

f) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von Ziffer 4 der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2011 und nach Ablauf der Ermächti-

gungsfrist anzupassen. 

g) Der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 

I gemäß Buchst. a) dieses Beschlusses und die Neufassung der Satzung gemäß 

Buchst. e) dieses Beschlusses so zur Eintragung in das Handelsregister anzumel-

den, dass zunächst die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals I und 

dann die Neufassung der Satzung eingetragen wird und dass die Aufhebung des 

bisherigen Genehmigten Kapitals I erst eingetragen wird, wenn sichergestellt ist, 

dass unmittelbar anschließend die Neufassung der Satzung eingetragen wird. 



 

  

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die Aufhebung des 

bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie entsprechende Sat-

zungsänderungen) 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die aufgrund des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 26. Juni 2007 bestehende Ermächtigung des Vorstands gemäß Ziffer 4.3  

der Satzung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis 

zum 1. Juni 2012 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen um bis zu insge-

samt EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit ei-

nem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-

tal I), aufzuheben und durch ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 7.500.000,00 zu er-

setzen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass der Gesellschaft das Instrument des ge-

nehmigten Kapitals für weitere fünf Jahre und ohne zeitliche Lücke im Jahr 2012 zur Verfügung 

steht. 

Wie bei dem bestehenden Genehmigten Kapital I soll den Aktionären auch bei Ausnutzung des 

neuen Genehmigten Kapitals 2011 grundsätzlich ein Bezugsrecht gewährt werden. Um die Ab-

wicklung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die neuen Aktien an 

ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung auszugeben, sie 

den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S.v. § 186 

Abs. 5 AktG). 

In bestimmten Fällen soll dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats – wie schon bisher – 

ein Ausschluss des Bezugsrechts gestattet werden:  

So soll bei Barkapitalerhöhungen weiterhin ein Bezugsrechtsausschluss möglich sein, wenn die 

Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind, ins-

besondere also der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 

Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags durch 

den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet. Eine Unterschreitung ist jedenfalls dann unwesent-

lich, wenn sie nicht mehr als 5 % beträgt. Durch diese Vorgabe wird im Einklang mit der gesetzli-

chen Regelung dem Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine Verwässerung ihres An-

teilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär behält aufgrund des börsennahen Ausgabekurses 

der neuen Aktien und aufgrund der betragsmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitaler-

höhung die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu 

annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Auf der anderen Seite eröffnet eine 

Platzierung unter Bezugsrechtsausschluss die Möglichkeit, einen höheren Mittelzufluss als im Falle 



 

  

einer Bezugsrechtsemission zu erzielen. Der Vorstand soll in die Lage versetzt werden, unter fle-

xibler Ausnutzung günstiger Marktverhältnisse, die für die künftige Geschäftsentwicklung erfor-

derliche Stärkung der Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vorzunehmen. 

Des Weiteren soll dem Vorstand wie bisher die Möglichkeit eingeräumt werden, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts 

durchzuführen, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmenstei-

len oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel ausnutzen zu können. 

Die ebenfalls schon bisher vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses für Spitzenbe-

träge kann erforderlich sein, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu kön-

nen. Die als freie Spitzen von dem Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden 

entweder durch den Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 

verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge 

gering. 

Die Bedingungen von durch die Gesellschaft oder ein nachgeordnetes verbundenes Unternehmen 

in Zukunft möglicherweise ausgegebenen Wandlungs- und Optionsrechten können das Recht vor-

sehen, für den Fall eines Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft auf neue Aktien entwe-

der den Wandlungs- oder Optionspreis nach Maßgabe einer Verwässerungsschutzformel zu ermä-

ßigen oder den Inhabern der Wandlungs- oder Optionsrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 

dem Umfang einzuräumen, wie es den Inhabern dieser Wandlungs- oder Optionsrechte nach Aus-

übung ihrer Rechte bzw. Erfüllung etwaiger Wandlungs- oder Optionspflichten zustehen würde. 

Um beide Möglichkeiten offen zu halten, soll der Vorstand wie bisher ermächtigt werden, das Be-

zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, den Inhabern von Wandlungs- 

oder Optionsrechten das erwähnte Bezugsrecht einzuräumen. Die Einräumung eines Bezugsrechts 

für die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten zur Umsetzung des nötigen Verwässerungs-

schutzes ist für die Gesellschaft unter Umständen günstiger als die Ermäßigung des Wandlungs- 

oder Optionspreises, da so der Zufluss an Kapital, der mit der Emission der den Wandlungs- oder 

Optionsrechten zugrunde liegenden Finanzinstrumente beabsichtigt ist, nicht geschmälert wird. 

Durch die ebenfalls schon bisher bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien an Arbeitneh-

mer der Gesellschaft oder nachgeordneter verbundener Unternehmen erhält die Gesellschaft die 

Möglichkeit, diesem Personenkreis Mitarbeiteraktien anzubieten. Die Ausgabe von Mitarbeiterak-

tien liegt im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da hierdurch die 

Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und die Übernahme der Mitarbeiterverantwor-

tung gefördert wird. Nach dem Aktiengesetz können die hierfür benötigten Aktien wahlweise durch 



 

  

den Erwerb eigener Aktien oder aus genehmigtem Kapital bereitgestellt werden. Um den Mitarbei-

tern Aktien aus genehmigtem Kapital anbieten zu können, ist es erforderlich, das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen. Bei Festlegung des Ausgabebetrags kann eine bei Mitarbeiteraktien üb-

liche Vergünstigung gewährt werden. 

Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung des Genehmigten 

Kapitals 2011 unterrichten. 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig unter Beifügung des in § 123 Abs. 3 AktG bestimmten 

Nachweises ihres Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die An-

meldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am Donnerstag, 30. Juni 2011, un-

ter der nachstehenden Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen: 

EnviTec Biogas AG 
c/o BADER & HUBL GmbH 
Wilhelmshofstraße 67 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Fax: +49 (0) 7142 788667-11 
E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes gem. § 123 Abs. 3 AktG ist durch das depotführende Institut in 

Textform zu erstellen und hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also auf 

Donnerstag, 16. Juni 2011, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag), zu beziehen. Im Verhältnis zur Gesell-

schaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Ak-

tionär nur, wer den Nachweis zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veräußerungen nach dem Nach-

weisstichtag lassen Inhalt und Umfang des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des Veräuße-

rers unberührt. 

Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den 

Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 

Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmel-

dung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. 



 

  

Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht in 

der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank oder ein sonsti-

ges Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl, ausüben lassen. 

Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär oder den Be-

vollmächtigten. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 

oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Vollmachten können in Textform (§ 126b BGB) durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächti-

genden oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Für die Vollmachtserteilung gegenüber der 

Gesellschaft und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem zu Bevollmächtigenden 

erklärten Bevollmächtigung stehen folgende Postanschrift, Faxnummer und E-Mail-Adresse zur 

Verfügung: 

EnviTec Biogas AG 
c/o BADER & HUBL GmbH 
Wilhelmshofstraße 67 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Fax: +49 (0) 7142 788667-11 
E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach 

§ 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution können Besonderheiten gelten; die Aktionäre 

werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen ei-

ner von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 

Für den Widerruf einer Vollmacht gelten die vorangehenden Sätze entsprechend.  

Mit der Eintrittskarte werden den Aktionären ein Vollmachtsformular und weitere Informationen 

zur Bevollmächtigung übersandt. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären auch jederzeit auf 

Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter dem Link „www.envitec-

biogas.de/ir/hauptversammlung/2011“  abrufbar. Die Aktionäre werden gebeten, Vollmacht vor-

zugsweise mittels des von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Vollmachtsformulars zu ertei-

len. 

Im Übrigen bieten wir unseren Aktionären auch in diesem Jahr wieder an, sich durch einen Stimm-

rechtsvertreter der EnviTec Biogas AG vertreten zu lassen, der das Stimmrecht gemäß den Wei-



 

  

sungen der Aktionäre ausübt. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung 

durch den Aktionär. Als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit dem Recht 

zur Unterbevollmächtigung haben wir Frau Nicola Bader, Bietigheim-Bissingen, und Frau Isabel 

Bauer, Bietigheim-Bissingen, benannt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind ausschließ-

lich berechtigt, aufgrund erteilter Weisungen abzustimmen. Ihnen sind daher neben der Vollmacht 

zusätzlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Ohne eine ausdrückliche und 

eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung werden sie das Stimmrecht 

nicht ausüben. Aktionäre, die den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft Vollmacht und Weisun-

gen erteilen wollen, werden gebeten, hierzu das mit der Eintrittskarte übersandte und auch im In-

ternet unter dem Link „www.envitec-biogas.de/ir/hauptversammlung/2011“  abrufbare Vollmachts-

formular zu verwenden. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtvertreter der Gesellschaft 

müssen der Gesellschaft unter der oben für die Vollmachtserteilung angegebenen Postanschrift, 

Faxnummer oder E-Mail-Adresse bis zum 5. Juli 2011 zugehen. 

Rechte der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG 

§ 122 Abs. 2 AktG (Ergänzung der Tagesordnung) 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 500.000 (das entspricht 500.000 Stückaktien) errei-

chen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 

werden (§ 122 Abs. 2 AktG). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-

schlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der 

Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens 6. Juni 2011, un-

ter folgender Postanschrift zugehen: 

EnviTec Biogas AG 
Vorstand 
Hauptversammlung 2011 
Industriering 10a 
49393 Lohne 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der 

Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das 

Verlangen halten. 



 

  

§§ 126 Abs. 1, 127 AktG (Gegenanträge und Wahlvorschläge) 

Aktionäre können der Gesellschaft außerdem Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand 

und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt übersenden. Solche Anträge sind unter 

Angabe des Namens des Aktionärs und einer Begründung schriftlich, per Fax oder per E-Mail an 

die nachstehende Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zu richten: 

EnviTec Biogas AG 
Investor Relations 
Hauptversammlung 2011 
Industriering 10a 
49393 Lohne 
Fax: +49 (0) 4442 8065-103 
E-Mail: ir@envitec-biogas.de 

Die mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis spätestens 22. Juni 2011, 

unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge und eine etwaige Stellungnahme der Verwal-

tung werden den Aktionären im Internet unter dem Link „www.envitec-

biogas.de/ir/hauptversammlung/2011“  zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 AktG). Unter bestimm-

ten Umständen muss ein fristgemäß eingegangener Gegenantrag nicht zugänglich gemacht werden. 

Das gilt insbesondere dann, wenn sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 

würde, wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptver-

sammlung führen würde oder wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche 

oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält. Die Begründung muss auch dann 

nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Das Recht jedes Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu einem bestimmten 

Tagesordnungspunkt auch ohne vorherige Übersendung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unbe-

rührt. Auch vorab zugänglich gemachte Gegenanträge müssen im Übrigen während der Hauptver-

sammlung nochmals mündlich gestellt werden. 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, Abschluss- oder Son-

derprüfern gelten die vorstehenden Absätze einschließlich der Angaben zur Adressierung sinnge-

mäß mit der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden muss und der Vorstand den 

Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich machen muss, wenn der Vorschlag nicht den Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort des Vorgeschlagenen sowie seine Mitgliedschaft in anderen gesetz-

lich zu bildenden Aufsichtsräten angibt (§ 127 AktG). 



 

  

§ 131 Abs. 1 AktG (Auskunftsrecht) 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung er-

forderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Da der hiermit 

einberufenen Hauptversammlung u.a. der Konzernabschluss und -lagebericht vorgelegt werden, er-

streckt sich die Auskunftspflicht des Vorstands auch auf die Lage des Konzerns und der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Unter bestimmten Umständen darf der Vorstand 

die Auskunft verweigern. Das gilt insbesondere insoweit, als die Erteilung der Auskunft nach ver-

nünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Un-

ternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen oder soweit sich der Vorstand durch die 

Erteilung der Auskunft strafbar machen würde. 

§ 15.2 der Satzung ermächtigt den Versammlungsleiter, das Frage- und Rederecht der Aktionäre 

zeitlich angemessen zu beschränken. 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 

127 und 131 Abs. 1 AktG sind im Internet unter dem Link „www.envitec-

biogas.de/ir/hauptversammlung/2011“  abrufbar. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl der von der Gesell-

schaft ausgegebenen Aktien 15.000.000. Hiervon sind 150.000 Aktien eigene Aktien, die kein 

Stimmrecht vermitteln. Die Gesamtzahl der Stimmrechte aus den von der Gesellschaft ausgegebe-

nen Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 14.850.000. 

Informationen nach § 124a AktG 

Diese Einberufung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und die wei-

teren in § 124a AktG genannten Informationen sind im Internet unter dem Link „www.envitec-

biogas.de/ir/hauptversammlung/2011“  zugänglich. 

 



 

  

Lohne, im Mai 2011 

EnviTec Biogas AG 

Der Vorstand 


